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Gemeindeverwaltung Samedan, Plazzet 4, Postfach 252, CH-7503 Samedan 
T 081 851 07 07, F 081 851 07 08 
gemeinde@samedan.gr.ch, www.samedan.ch 

An die Stimmberechtigten der Gemeinde Samedan  

Einladung zur Gemeindeversammlung 
Mittwoch, den 04. Februar 2026, um 20.00 Uhr  
im Gemeindesaal 
 
Traktanden 
1. Wahl der Stimmenzähler 
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2025 
3. Gründung der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Sanadura» samt Leistungsvereinbarungen betreffend 

Neuaufstellung der Gesundheitsversorgung im Oberengadin 
- Gesetz über die Gründung der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Sanadura» 
- Leistungsvereinbarung «Spital» zwischen den Trägergemeinden und «Sanadura» 
- Leistungsvereinbarung «Alterszentren» zwischen den Trägergemeinden und «Sanadura» 
- Leistungsvereinbarung «Spitex» zwischen den Trägergemeinden und «Sanadura» 
4. Varia 
 
 
Namens des Gemeindevorstandes 

 
Gian Peter Niggli  Claudio Prevost 
Gemeindepräsident  Gemeindeschreiber 
 
Zur Beachtung: 
– Das Zustellcouvert gilt als Stimmausweis. 
– Das Gesetz über die Gründung der öffentlich-rechtlichen Anstalt «Sanadura», die Leistungsvereinba-

rungen «Spital», «Alterszentren» und «Spitex» sowie die Botschaft dazu können von der Internetseite 
www.samedan.ch, Rubrik Gemeinde/Politik/Gemeindeversammlung, heruntergeladen werden. Die  
Dokumente können auch in physischer Form bei der Gemeindekanzlei bezogen oder bestellt werden. 

– Das Protokoll der Gemeindeversammlung wird spätestens 30 Tage nach der Gemeindeversammlung 
auf der Internetseite der Gemeinde unter der Rubrik «Amtliche Anzeigen» publiziert. Einsprachen gegen 
das Protokoll sind innert 30 Tagen schriftlich an den Gemeindevorstand einzureichen. 
 

 


